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RS OGH 1991/6/11 5Ob62/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1991

Norm

GBG §53 Abs3

GBG §94 C

Rechtssatz

Die besonderen Kautelen des Grundbuchsverfahrens legen es nahe, den Anwendungsbereich des § 53 Abs 3 GBG

teleologisch auf jene Fälle zu reduzieren, in denen die Rangordnungsanmerkung ihren Zweck der Rangsicherung für

ein geplantes Verfügungsgeschäft voraussichtlich gar nicht erfüllen kann, weil die Einverleibung des einzutragenden

Rechts nach dem Grundbuchsstand ohnehin nicht möglich wäre.
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